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               Stellenausschreibung
                 Kindergartenpädagogen/in Karenzvertretung

                im Vertragsbedienstetenverhältnis, Gehaltsschema KBP

Beginn Dienstverhältnis:  spätestens 11. Oktober 2019; Ein Dienstbeginn zu 
    Einschulungszwecken ab 1.10.2019 kann vereinbart werden
Dauer:    befristetes Dienstverhältnis (Karenzvertretung)
Beschäftigungsausmaß:  100 % Vollbeschäftigung (40 Wochenstunden)
Einreihung:   KBP – Einstiegsgehalt bei Vollbeschäftigung € 2.347,40 (brutto),
    bei anrechenbaren Erfahrungszeiten entsprechend höher

a) Aufgabenbereiche: 
• Ihre Aufgabe ist die Führung einer alterserweiterten Kindergar-
tengruppe nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Er-
kenntnissen zeitgemäßer Pädagogik.
• Mithilfe bei der Durchführung der Kinderbetreuung im Kinder-
garten Arnreit, Zusammenarbeit mit dem gesamten Kindergarten-
team, der Gemeinde und den Eltern

b) Allgemeine Voraussetzungen:
• österreichische Staatsbürgerschaft bzw. Staatsangehörige, denen 
auf Grund von Staatsverträgen im Rahmen der europäischen Inte-
gration dieselben Rechte für den Berufszugang gewährt werden 
(falls geeignete Bewerber/innen nicht zur Verfügung stehen oder 
wenn es aus sozialen Gründen erforderlich ist, kann von dieser Vo-
raussetzung abgesehen werden)
• persönliche, insbesondere körperliche, gesundheitliche und fachli-
che Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der Tätigkeit als 
Kindergartenpädagogin verbunden sind.
• einwandfreies Vorleben
• Volljährigkeit und volle Handlungsfähigkeit
• bei männlichen Bewerbern: abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst

c) Besondere Voraussetzungen:
• Fachliches Anstellungserfordernis, das ist die erfolgreiche Able-
gung
- der Reife- und Diplomprüfung für Kindergärten gemäß § 98 Abs. 
1 SchOG oder
- Diplomprüfung im Rahmen eines Kollegs gemäß § 95 Abs. 3a 
SchOG
Schulrechtlich und hochschulrechtlich gleichgestellte Ausbildungen 
werden als fachliche Anstellungserfordernisse anerkannt.
• 16-Stunden Erste Hilfe Ausbildung

d) Erwünschte Voraussetzungen
• Zusatzqualifi kation in Früherziehung

e) Erwartet wird:
• Bereitschaft zur Mitgestaltung, Entwicklung und Umsetzung zeit-
gemäßer pädagogischer Konzepte
• Flexibilität und Offenheit
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Engagement und Einfühlungsvermögen

Objektivierung durch Personalbeirat:
Die Bewerbungen werden im Personalbeirat objektiviert und dem 
Gemeindevorstand zur Entscheidung weitergeleitet.

Verfahren gemäß § 10 GBG 2001:
Das Auswahlverfahren erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Die Gemeinde behält sich vor, mit einzelnen Bewerbern / Be-
werberinnen ein Vorstellungsgespräch zu führen oder sie zu einem 
Eignungstest einzuladen. Im Zusammenhang mit der Bewerbung 
und dem Auswahlverfahren anfallende Kosten werden nicht er-
setzt.

Schriftliche Bewerbungen sind bis 
spätestens Freitag, 19. Juli 2019, 12:00 Uhr

an das Gemeindeamt Arnreit, 4122 Arnreit 13, zu richten.

Folgende Unterlagen sind der Bewerbung beizulegen:
Bewerbungsschreiben mit Lichtbild, Bewerbungsbogen, Lebens-
lauf, Geburtsurkunde, Staatsangehörigkeitsnachweis, ggfs. Heirats-
urkunde, sämtliche Ausbildungsnachweise und Zeugnisse
Bewerbungsbögen erhalten Sie beim Gemeindeamt Arnreit bzw. 
auf der Homepage unter www.arnreit.at

Nähere Auskünfte (z. B. über die Dienstzeiten, Bezug etc.) erteilt 
Ihnen gerne das Gemeindeamt Arnreit (Tel. 07282/7013-13).
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Änderung des Wasserlieferungsvertrages
Rückwirkend ab 1.1.2018 wurde eine Erhöhung der Wasserbestell-
menge beim Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel 
auf 58.000 Kubikmeter / Jahr beantragt. Die Generalversammlung 
hat im Dezember 2018 diesem Antrag zugestimmt.
Der Gemeinderat hat diesbezüglich nun den Nachtrag zum Was-
serlieferungsvertrag genehmigt. 
Da der Wasserverbrauch in den letzten Jahren permanent gestie-
gen ist, war eine vertragliche Absicherung zur Lieferung des Trink-
wassers notwendig.

Gemeinde-KG wird aufgelöst
Mit Ablauf von zehn Jahren ab Bezug des neuen Bauhofes und 
Feuerwehrhauses besteht die Möglichkeit, per 1.9.2019 aus der 
Steueroption auszusteigen und die VFI Arnreit Co KG zu liquidie-
ren.
Der Gemeinderat hat entschieden, für den Ausstieg aus der KG 
Arnreit das Steuerberatungsbüro SMK (Schietz – Maureder – 
Krammerbauer, Neufelden) mit der steuerlichen Vertretung zu 
beauftragen.
Die juristische Begleitung der KG-Aufl ösung wurde an das Recht-
anwaltsbüro LEGIS, Wien, übertragen.

Bauland-Neuwidmungen
Der Gemeinderat hat entschieden, folgende Grundstücke im Flä-
chenwidmungsplan als Bauland auszuweisen:
Ortsgebiet Arnreit – Parz. Nr. 305/1; geplante Bauaktivität: Errich-
tung von Wohnblöcken
Ortsgebiet Hölling – Parz. Nr. 4587/3; geplante Bauaktivität: Errich-
tung einer Garage
Ortsgebiet Hölling-Süd – Parz. Nr. 4635/1, 4637/1 u.a.; geplante 
Bauaktivität: Siedlungserweiterung
Um die Genehmigungen wurde beim Land OÖ angesucht.

Festlegungen für das Kindergartenjahr 2019/2020
Eine Änderung der Kinderbetreuungseinrichtungsordnung ab 
1.9.2019 wurde beschlossen. Die Änderungen betreffen insbe-
sondere die Festlegung der Ferienzeiten im Kindergartenjahr 
2019/2020.

Für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuung sind Elternbeiträge 
und sonstige Gebühren festgesetzt.
Auf Grundlage der O.ö. Elternbeitragsverordnung wurden die 
Mindest- und Höchstbeiträge, die monatlichen Beiträge für den 
Kindergartentransport und die Essensbeiträge für die Mittagsver-
pfl egung angehoben.
Der Kindergarten Arnreit wird im kommenden Kindergartenjahr 
wieder dreigruppig geführt werden, auch die Nachmittagsbetreu-
ung ist an vier Tagen in der Woche gesichert.

Kanalsanierungen
Schadhafte Rohrleitungen und Schachtböden in Arnreit und Daim 
müssen gerichtet werden. Dazu wurde der Auftrag an die best-
bietende Firma vergeben, der Auftragswert bewegt sich bei etwa 
120.000 Euro netto.

Beitritt zum neuen bezirksweiten Standesamtsverband 
Rohrbach
Der Gemeinderat hat einen Beitritt beschlossen. Ebenso wurde be-
schlossen, dass die Umbaukosten und die Personalkosten für die 
Einschulung anteilsmäßig mitfi nanziert werden.
Der Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Rohrbach 
wird ab 1.1.2020 tätig werden, der Sitz befi ndet sich am Stadtamt 
Rohrbach-Berg.

Beschlüsse des Gemeinderates vom 
             09. April und 18. Juni 2019

Wasserrohrbruch dank digitaler Überwachung schnell entdeckt!
Der Wasserverbrauch beim Hochwasserbe-
hälter Högling ist in der Woche vor Pfi ngsten 
eklatant angestiegen. Das digitale Überwa-
chungssystem hat einen permanent hohen 
Verbrauch in den Nachtstunden angezeigt. 
Dies war ein Indiz, dass es im Rohrleitungs-
system ein größeres Leck geben muss.
Eine Welser Spezialfi rma konnte nach ei-

ner Gasortung das Leck genau lokalisieren. 
Das defekte Rohr lag exakt über der großen 
Ferngasleitung im Bereich der Ortschaft Hai-
zing. Das erschwerte die Grabungsarbeiten 
beträchtlich. Wir danken den Betroffenen, 
die fast einen Tag lang ohne Wasserversor-
gung auskommen mussten.
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Blutspendeak  on der Gemeinde Arnreit

Informationen zur Blutspende

Blut spenden können alle gesunden Perso-
nen ab dem Alter von 18 Jahren im Abstand 
von 8 Wochen. Der vor der Blutspende aus-
zufüllende Gesundheitsfragebogen und das 
anschließende vertrauliche Gespräch mit 
unserem Arzt dienen sowohl der Sicherheit 
unserer Blutprodukte, als auch der Sicherheit 
der Blutspender. Bitte bringen Sie einen amt-
lichen Lichtbildausweis und Ihren Blutspen-
deausweis zur Blutspende mit. Den Labor-
befund erhalten Sie ca. nach 5 Wochen per 
Post, somit wird die Blutspende für Sie auch 
zu einer kleinen Gesundheitskontrolle.

Sie sollten in den letzten 3-4 Stunden vor der 
Blutspende zumindest eine kleine Mahlzeit 
und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen 
und nach der Blutspende körperliche An-
strengungen vermeiden.

Sie dürfen nicht Blut spenden, wenn 
Folgendes zutrifft:

• „Fieberblase“
• offene Wunde, frische Verletzung
• akute Allergie
• Krankenstand und Kur

In den letzten 48 Stunden:
• Eine Impfung mit Totimpfstoff z.B. FSME  
Infl uenza, Diphtherie, Tetanus, Polio, Menin-
gokokken, Hepatitis-A/-B, etc.
• Unblutige zahnärztliche Eingriffe 

In den letzten 3 Tagen:
• Desensibilisierungsbehandlung (Allergien)

In den letzten 7 Tagen:
• Zahnsteinentfernung
• Zahnextraktion 
• Wurzelbehandlung

In den letzten 4 Wochen:
• Infektionskrankheiten (Grippaler Infekt 
Darminfektion bzw. Durchfall, etc.)
• Eine Impfung mit Lebendimpfstoff, z.B. Ma-
sern Mumps, Röteln, BCG, etc.
• Einnahme von Antibiotika

In den letzten 2 Monaten:
• Zeckenbiss

In den letzten 4 Monaten:
• Piercen, Tätowieren, Ohrstechen, Akupunk-
tur außerhalb der Arztpraxis, Permanent 
Make up
• Magenspiegelung, Darmspiegelung
• Kontakt mit HIV, Hepatitis-B, -C

In den letzten 6 Monaten:
• Aufenthalt in Malariagebiete 

Für Fragen steht Ihnen die Blutzentrale Linz unter der kostenlosen Blutspende 
Hotline: 0800 / 190 190 bzw. per E-Mail wmb@o.roteskreuz.at zur Ver-
fügung. Weitere Blutspendetermine können Sie in Tageszeitungen sowie im 
Internet unter www.roteskreuz.at/ooe erfahren. 

Bitte kommen Sie Blut spenden, denn nur mit Ihrer Blutspende können wir alle 
OÖ Krankenhäuser mit genügend lebensrettenden Blutkonserven versorgen.

Spende Blut – Rette Leben!

     Dienstag, 30. Juli 2019 von 15:30 - 20:30 Uhr
      Pfarrsaal
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Im nächsten Infoblatt möchten wir gerne wieder die heurigen Ab-
solventen veröffentlichen. 

Bitte um folgende Angaben:

* Alle Maturanten und Lehrabschlussabsolventen 
* Alle Personen, die im Jahr 2019 einen akademischen Grad er-
worben haben bzw. einen Titel verliehen wurde
* Alle Personen, die 2019 eine Unternehmer- bzw. Meisterprüfung, 
Diplomprüfung oder Berufsreifeprüfung abgelegt haben.

Um Bekanntgabe bis 15.07.2019 wird ersucht - bitte auch 
ein Foto übermitteln! Mit der Übermittlung der Daten 
bzw. Fotos stimmt der Betroffene der Veröffentlichung zu.

Maturanten, Absolventen, usw. 2019

Dienstag, 30. Juli 2019
Dienstag, 10. September 2019
Dienstag, 05. November 2019

Bauverhandlungstermine 
2. HJ 2019

Gemeinde

Aktuelle Gemeindeinformationen

Veranstaltungskalender

Müllkalender


